                                 BEITRAGSORDNUNG

                      ==================

            

      Des   „Schnelle Medizinische Hilfe“ e.V.,

Förderverein für IFA-Krankenfahrzeuge

1.

Die Beitragsordnung wurde am 09.03.2008 auf der Gründungsversammlung des

 „S M H“ e.V. beschlossen.

2.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt je angefangenes halbes Jahr 18 EUR. Die Zahlung findet jeweils für das Kalenderjahr statt.

3.

Bei Annahme der Mitgliedschaft wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 10,00 Euro

erhoben.

4.

Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind beitragsfrei gestellt.

5.

Ehepaare oder gleichgestellte Lebensgemeinschaften (mind. 2 Jahre) bezahlen nur den 1 ½ fachen  Beitrag von 54,00 Euro im Jahr, wenn beide Mitglied sind. Die Aufnahmegebühr bezahlen beide.

Fahren beide Partner jeweils einen Krankenkraftwagen,  wird ein Partner beitragsfrei gestellt.

6.

Fördernde Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag ab 30,00 Euro.

7.

Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

8.

Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 1.3. des Geschäftsjahres und innerhalb eines Monats nach Aufnahmedatum in bar beim Schatzmeister oder bei einer vom Vorstand benannten Person zu entrichten. Die Beiträge können auch auf das Konto des Vereins eingezahlt werden.

9.

Eine Beitragsermäßigung kann auf schriftlichen Antrag beim Vorstand, erfolgen.              

10.

Eine Einzahlungsbestätigung ist den Mitgliedern auszuhändigen.

11.

Für Nichtmitglieder sind Leistungen des Vereins kostenpflichtig.

12.

Auf der Grundlage der Satzung Artikel 7 Abs.2 kann eine ordentliche Mitgliedschaft zum 

31.12. des Jahres beendet werden. Das Kündigungsschreiben des Mitgliedes muss bis zum

30.9. des laufenden Geschäftsjahres schriftlich bei einem Vorstandsmitglied eingegangen

sein.

13.

Eine Änderung der Beitragsordnung muss die Mitgliederversammlung beschließen.
